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Entscheidungen
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§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
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stand des erhobenen Anspruchs im Sinne des § 253 

Abs. 2 Nr. 2 ZPO hinreichend bestimmt, wenn der Kläger 

in der Klageschrift vorträgt, dass er dem Beklagten 

Waren geliefert habe und er darüber hinaus die dies

bezüglich ausgestellten Rechnungen mit Betrag, Datum 

und (Rechnungs-)Nummer bezeichnet.
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§ §  437 Nr. 2, 434 Abs. 1, 323, 346 Abs. 1, 348 BGB

1. Der durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 

an die Stelle des § 459 BGB a. F. getretene § 434 BGB 

geht von einem wesentlich weiteren Sachmangel

begriff aus, so dass auf diese Vorschrift die enge Be

schaffenheitsdefinition des § 459 Abs. 1 BGB aF nicht 

mehr angewendet werden kann.

2. Als Beschaffenheit einer Kaufsache im Sinne von

§ 434 Abs. 1 BGB sind sowohl alle Faktoren anzusehen, 

die der Sache selbst anhaften, als auch alle Beziehun

gen der Sache zur Umwelt, die nach der Verkehrsauf

fassung Einfluss auf die Wertschätzung der Sache ha

ben ([...] Fortführung des Senatsbeschlusses vom 

26.8.2014 -  VIII ZR 335/13, juris Rn. 17).

3. Das Bestehen einer Herstellergarantie für ein Kraft

fahrzeug stellt in der Regel ein Beschaffenheitsmerkmal 

der Kaufsache nach § 434 Abs. 1 BGB dar, so dass dessen 

97 Fehlen -  bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen 

dieser Vorschrift -  einen Sachmangel begründet (Ab

grenzung zum Senatsurt. v. 24.4.1996 -  VIII ZR 114/95,

102 BGHZ 132, 320, 324 ff.).
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1. Die von einem Unternehmer dem Handelsvertreter 

(Tankstellenhalter) per Datenfernübertragung übermit

telten Preisdaten betreffend Agenturwaren stellen er-

107 forderliche Unterlagen (Preisliste) im Sinne des § 86a 

Abs. 1 HGB dar.

2. Bedient sich der Unternehmer zur Übermittlung sol

cher Preisdaten eines bestimmten, hierfür eingerichte

ten Systems, das er dem Tankstellenhalter für den 

Empfang und die Verarbeitung dieser Daten zur Ver

fügung stellt, so muss er insoweit dieses (Kassen-) Sys

tem dem Tankstellenhalter kostenfrei überlassen.

3. Haben die Parteien vertraglich für das Kassensystem 

eine nicht näher aufgeschlüsselte Vergütung vereinbart, 

ist der Umfang der Kostenfreiheit durch eine ergänzen

de Vertragsauslegung zu ermitteln.
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onsabrechnungen durch den Handelsvertreter, macht 

sein Verlangen nach einem Buchauszug nicht rechts

missbräuchlich. Die Erteilung von Provisionsabrech

nungen führt nicht dazu, dass der Anspruch auf Ertei

lung eines Buchauszuges erlischt.

2. Da in § 87c Abs. 2 HGB eine bestimmte Form nicht 

vorgeschrieben ist, steht es in der Entscheidungs

befugnis des Unternehmers, ob er den Auszug in elek

tronischer Form oder auf Papier erteilt.
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ternehmens, ist als prozessuales Aufrechnungsverbot 

auszulegen. Damit ist auch die prozessuale Geltendma

chung einer vorprozessualen Aufrechnung mit einer 

Forderung, die im Ausland einzuklagen wäre, aus
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2 . [...]
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ne Verletzung des materiellen ordre public, so dass eine 

Schiedsvereinbarung, die darauf abzielt, die Anwen

dung zwingender prozessualer oder materieller Nor

men (hier: Art. 17-19 der RL 86/653/EWG) auszuschlie

ßen, unwirksam ist.

2. Handelsvertretern steht durch § 24 HVertrG ein nicht 

abdingbarer Ausgleichsanspruch zu. Einer Schiedsklau

sel in Verbindung mit einer Rechtswahl ist die An

erkennung zu versagen, wenn diese dazu führen, dass 

ein solcher unabdingbarer Ausgleichsanspruch aus

geschlossen wird.
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